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Auskunft erteilt: DenkmalGIS 

Telefon: 0385 588 79 100 

e-mail: poststelle@lakd-mv.de 

Aktenzeichen: 200812_010012-11 

Schwerin, den 15.09.2020 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Ihr Schreiben vom 10.08.2020 

Ihr Aktenzeichen 30615 

Gemeinde Passow 

Grundstueck „Solarpark Passow“ der Gemeinde Passow 
Georeferenz 155_5650,polygon,239192.08 m2 

33304701.04,5932963.91 

33304764.50,5932736.84 

33305732.84,5932974.14 

33305663.24,5933209.39 

33304701.04,5932963.91 

END 

END 

Vorhaben vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Passow“ 
Hier eingegangen 12.08.2020 09:13:40 

 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt. 
 

Die gegenwärtig bekannten Bodendenkmale machen jedoch nur einen sehr kleinen 
Teil der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale aus. Angesichts der in der 
Umgebung des Geltungsbereichs bekannten Bodendenkmale muss mit dem Vorhandensein 

weiterer, derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale gerechnet werden. Auch diese 
Bodendenkmale sind gemäß § 5 (2) DSchG M-V gesetzlich geschützt. 
 

Um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter zu ermitteln, zu 
beschreiben und zu bewerten (§ 1, 2 und 2a BauGB), reichen die vorliegenden 
Informationen nicht aus. 

 
Da die bekannten Bodendenkmale nicht den tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale 
widerspiegeln, müssen frühzeitig mit anerkannten Prüfmethoden (archäologische 

Voruntersuchung mittels einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten) 
Untersuchungen zum tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale durchgeführt werden. 
 

Dadurch erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil Verzögerungen 

http://www.kulturerbe-mv.de/
mailto:poststelle@lakd-mv.de
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des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbekannter Bodendenkmale (§ 11 Abs. 
3 DSchG M-V) während der Durchführung des Vorhabens vermieden werden. 
 

Vorgang besteht aus: 
ORI200812_010012-11.xml 
ORI200812_010012-11.pdf 

 
Dr.-Ing. Michael Bednorz 
972F50FDCAAD1B17085DE73144EA1C05 

15.09.2020 13:30:12 
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Schulz, Fanny-Maria

Betreff: AW: 20220,vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow"

Von: toeb@lung.mv-regierung.de <toeb@lung.mv-regierung.de>  
Gesendet: Freitag, 4. September 2020 17:39 
An: Koehn, Lisa <koehn@baukonzept-nb.de> 
Betreff: 20220,vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow" 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben. 
 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom 
10.08.2020 keine Stellungnahme ab. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
Uta Albrecht 
 
 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 
Goldberger Straße 12 
18273 Güstrow 
Tel. 03843/777-134 
Fax 03843/777-9134 
 
 
Allgemeine Datenschutzinformation: 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen 
Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).  
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 

bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 

entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 

Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Anbei die aktuellen Bestandspläne der Telekommunikationsanlagen der Telekom. Wir bitten Sie, die Ihnen 
überlassene Planunterlage nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben.  
 

Gegen die o. g. Planung haben wir keine Einwände. Die in den übersandten Lageplänen als „Außer Betrieb“ 

gekennzeichnete TK-Linie wird nicht mehr genutzt und muss nicht zwingend berücksichtigt werden und kann 

im Zuge der Baumaßnahme überbaut werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.A. 

Ute Glaesel 

 

 

BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 

Gerstenstraße 9 

17034 Neubrandenburg 

 

AZ: 30615 – led/Köh vom 10. August 2020,   

PTI 23, Ute Glaesel   AZ: PLURAL 272262 / 91837155  / Lfd.Nr. 516 

0385/723-79593,  Ute.Glaesel@telekom.de  

18. September 2020 
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow" der Gemeinde Passow 
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0228 5504-

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

info@baukonzept-nb.de

17.08.2020

K- I -594-20

Gemeinde Passow bei Lübz -  VBBP Nr. 3 "Solarpark Passow"

nicht berührt.

Eine erneute Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht erforderlich.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 /

BETREFF

Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG Ihr Schreiben vom

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehalt lich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

Baukonzept Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

Sauer 4569

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

hier:

-  Ihr Zeichen: 30615- led/ köh10.08.2020

gemäß § 4(1) BauGBBeteiligung als Träger öffentlicher Belange

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt  und ist ohne Unterschrift  gült ig.

INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR                         
                                                   
                                                   
                   
                                           
Fontainengraben 200
53123 Bonn                  
Post fach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504-
Fax	 + 49 (0) 228 55489-5763

REFERAT I NFRA I  3

4569

Sauer

Mit freundlichen Grüßen   
Im Auftrag
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GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ute Hiller

Telefon 0341/3504-461

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen Reg.-Nr.: 08383/20

PE-Nr.: 08383/20

Reg.-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

Baukonzept Neubrandenburg GmbH 
Dipl.-Ing. (FH) Michael Meißner 
Gerstenstraße 9 
17034 Neubrandenburg

Datum 17.08.2020

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow" der Gemeinde Passow 
(Vorentwurf)

Ihre Anfrage/n 
vom:

an: Ihr Zeichen:

Brief 10.08.2020 GDMCOM 30615 - led/köh

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang

Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg

nicht betroffen  Auskunft Allgemein

GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG

Straelen nicht betroffen * Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

*GDMcom ist für die Auskunft zu Anlagen dieses Betreibers nicht oder nur zum Teil zuständig. Bitte 
beteiligen Sie den angegebenen Anlagenbetreiber. Nähere Informationen, Hinweise und Auflagen 
entnehmen Sie bitte den Anhängen.

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!

PE-Nr. 08383/20 - 17.08.2020 - Seite 1 von 4
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.509811, 12.063617

Freundliche Grüße
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow" 
der Gemeinde Passow (Vorentwurf)

Reg.-Nr.: 08383/20
PE-Nr.: 08383/20

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG

Bitte beachten Sie, dass GDMcom nur für einen Teil der Anlagen dieses Betreibers für Auskunft zuständig ist. Im 
angefragten Bereich befinden sich keine von uns verwalteten Anlagen des oben genannten Anlagenbetreibers, ggf. 
muss aber mit Anlagen des oben genannten bzw. anderer Anlagenbetreiber gerechnet werden.
Sofern Ihre Anfrage nicht bereits über das BIL-Portal erfolgte, verweisen wir an dieser Stelle zur Einholung weiterer 
Auskünfte auf:

GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft Deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG
über das Auskunftsportal BIL (https://portal.bil-leitungsauskunft.de)
 
Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –

PE-Nr. 08383/20 - 17.08.2020 - Seite 3 von 4



Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

08383/20

Hiller, Ute 17.08.2020

onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

1 : 10000

Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!

PE-Nr.: 08383/20

Karte:
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Schulz, Fanny-Maria

Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow" der 
Gemeinde Passow (Vorentwurf)

Von: leitungsauskunft@gdmcom.de <leitungsauskunft@gdmcom.de>  
Gesendet: Montag, 17. August 2020 08:00 
An: Info <Info@baukonzept-nb.de> 
Betreff: AW: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow" der Gemeinde Passow (Vorentwurf) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit erhalten Sie Auskunft zu oben genannter Anfrage. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen etc. an 
Erdgasspeicher Peissen GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen), GasLINE 
Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, ONTRAS Gastransport 
GmbH sowie VNG Gasspeicher GmbH ab dem 01.01.2020 ausschließlich über das kostenfreie BIL-Onlineportal unter  

https://portal.bil-leitungsauskunft.de  

einzuholen sind.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

Das BIL-Online-Portal ist eine Initiative und ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Leitungsbetreibern und stellt eine 
umfassende spartenübergreifende sowie bundesweite Online-Leitungsauskunft bereit.  

Die Nutzung der BIL-Leitungsauskunft ist für Sie selbstverständlich kostenlos und ermöglicht Ihnen, Ihre Bau-
/Planungsanfrage direkt online einfach und schnell zu formulieren.  

Ihr Vorteil: Sie müssen Ihre Anfrage nur einmalig eingeben und erreichen direkt alle an BIL teilnehmenden 
Leitungsbetreiber. Bei Nichtzuständigkeit erhalten Sie unmittelbar über BIL eine entsprechende Negativauskunft. Bei 
Zuständigkeit erfolgt die Stellungnahme durch die Netzbetreiber und rechtssichere Archivierung des gesamten 
Anfragevorganges vollständig digital und übersichtlich innerhalb des BIL-Portals.  

Ein weiterer Mehrwert für Sie: Sie können Ihre in BIL eingestellte Anfrage über eine einfache E-Mail-
Weiterleitungsfunktion direkt an beliebige weitere Leitungsbetreiber versenden, auch wenn diese derzeit noch nicht 
im BIL-Portal organisiert sind. Eine Rückmeldung erfolgt in diesen Fällen außerhalb des BIL-Portals.  

Weitere Informationen über BIL können Sie der Seite http://bil-leitungsauskunft.de entnehmen.  

Wir bitten um Verständnis und bedanken uns für Ihre Mithilfe.  

   
Freundliche Grüße  
GDMcom GmbH  
 
   

 
   
GDMcom GmbH 
Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig 
www.gdmcom.de  
______________________________________________________  
 
Geschäftsführung Dirk Pohle  
Amtsgericht Leipzig HRB 15861  
USt. ID-Nr. DE 813071383  
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Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO 27001 | BS OHSAS 18001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie  
______________________________________________________  
 
   

Hinweise:  
Diese Nachricht oder deren Anlagen können vertraulichen Inhalts oder auf eine andere Weise schutzwürdig sein. Sollten Sie nicht der beabsichtigte 
Empfänger der Nachricht sein oder diese Nachricht versehentlich erhalten haben, sind Sie nicht berechtigt, den Inhalt der Nachricht weiterzuleiten, zu 
kopieren oder den Inhalt auf eine andere Art zu verbreiten. Wenn Sie diese Nachricht versehentlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte den Absender 
und löschen Sie die Nachricht mitsamt den Anlagen. Vielen Dank.  
Alle ein- und ausgehenden E-Mails werden automatisch gespeichert und im gesetzlich zulässigen Rahmen verarbeitet und genutzt.  

  Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Seite drucken  
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Schulz, Fanny-Maria

Betreff: AW: Stellungnahme S00928125, VF und VFKD, Gemeinde Passow, Planteil 1, 
"Solarpark Passow", Nördlich der DB-Strecke

Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland <koordinationsanfragen.de@vodafone.com>  
Gesendet: Mittwoch, 2. Dezember 2020 16:01 
An: Info <Info@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Stellungnahme S00928125, VF und VFKD, Gemeinde Passow, Planteil 1, "Solarpark Passow", Nördlich der 
DB-Strecke 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstr. 9 
17034 Neubrandenburg 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00928125 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 02.12.2020 
Gemeinde Passow, Planteil 1, "Solarpark Passow", Nördlich der DB-Strecke 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 01.12.2020. 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den 
beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der 
Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht 
verringert werden dürfen. 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich 
werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDRA-O-
.Schwerin@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen 
Arbeiten durchführen zu können. 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die 
durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 
150 (1) BauGB zu erstatten sind. 
Wir teilen Ihnen ebenfalls mit, dass sich Ihr angefragtes Gebiet auf Anlagen der Deutschen Bahn 
AG befindet. Für eine Stellungnahme der Vodafone GmbH Anlagen wenden Sie sich bitte direkt an 
die Deutsche Bahn AG. 
 
Anlagen: 
Lageplan(-pläne) 
 
Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone 
 Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland 
 Zeichenerklärung Vodafone 
 Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 

 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Schulz, Fanny-Maria

Betreff: AW: Stellungnahme S00888444, VF und VFKD, Gemeinde Passow, Planteil 1, 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow", Ihr Zeichen: 
30615 - led/köh

Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland <koordinationsanfragen.de@vodafone.com>  
Gesendet: Freitag, 4. September 2020 13:53 
An: Info <Info@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Stellungnahme S00888444, VF und VFKD, Gemeinde Passow, Planteil 1, Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 3 "Solarpark Passow", Ihr Zeichen: 30615 - led/köh 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstr. 9 
17034 Neubrandenburg 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00888444 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 04.09.2020 
Gemeinde Passow, Planteil 1, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow", Ihr Zeichen: 
30615 - led/köh 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 10.08.2020. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 
geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht. 
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei 
objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender 
Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone 
 Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland 
 Zeichenerklärung Vodafone 
 Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Schulz, Fanny-Maria

Betreff: AW: Stellungnahme S00888123, VF und VFKD, Gemeinde Passow, Planteil 2, 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow", Ihr Zeichen: 
30615 - led/köh

Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland <koordinationsanfragen.de@vodafone.com>  
Gesendet: Freitag, 4. September 2020 13:53 
An: Info <Info@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Stellungnahme S00888123, VF und VFKD, Gemeinde Passow, Planteil 2, Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 3 "Solarpark Passow", Ihr Zeichen: 30615 - led/köh 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstr. 9 
17034 Neubrandenburg 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00888123 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 04.09.2020 
Gemeinde Passow, Planteil 2, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow", Ihr Zeichen: 
30615 - led/köh 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 10.08.2020. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 
geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht. 
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei 
objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender 
Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 
 
Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone 
 Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland 
 Zeichenerklärung Vodafone 
 Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 



Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

BAUKONZEPT
Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
DE-17034 Neubrandenburg

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 588-48256255
raumbezug@laiv-mv.de
http://www.lverma-mv.de
341 - TOEB202000591

18.08.2020

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Nr.3  Solarpark Passow  ; Planteil 1 und 2 

Ihr Zeichen: .

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130



M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

 (GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

 (TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
 deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
 tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
 bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
 vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
 und wissenschaftliche Vermessungen.
 Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
 Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
 sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
 kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
 Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
 mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
 Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
 in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
 sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
 Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
 Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
 Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
 Granitplatte. 
 Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
 Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
 bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
 bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
 bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
 groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
 phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
 festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
 Beobachtung von Bodensenkungen.
 Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
 werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
 (Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
 latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
 werden kann.
 Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
 („Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
 von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
 hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
 (Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
 Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
 gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
 markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
 gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
 rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
 von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
 Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
 Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
 SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
 Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
 sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
 aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
 hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
 60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
 Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
 ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
 Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

 mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
 messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
 (GVOBl. M-V S. 713).
 Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
 berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
 marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
 ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
 sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
 Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
 sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
 könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
 kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
 der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
 können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
 behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
 Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
 stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
 baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
 durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
 Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
 sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
 kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
 kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
 Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
 destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
 Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
 Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
 sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
 dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
 Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
 sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
 Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
 beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
 ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
 Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
 für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
 sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
 entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
 Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
 trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
 Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
 Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
 re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
 sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
 Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
 daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
 lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
 für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
 Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
 die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 
SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260
E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:
© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern   
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel



 

 
 

 

 

 

 

 

  
www.50hertz.com 

 

 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Passow" der Gemeinde 

Passow 

 

 

Sehr geehrter Herr Meißner, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

  

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-

betreiber nicht. 

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

Kretschmer                                       Froeb 

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

  

 
 
 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

TG 

Netzbetrieb 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

14.08.2020 

 

Unser Zeichen 

2020-005637-01-TG 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telef on-Durchwahl 

030/5150-3495 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

30615 - led/köh 

 

Ihre Nachricht v om 

10.08.2020 

 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 

Christiaan Peeters 

 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
Baukonzept Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstraße 9  

17034 Neubrandenburg 

 

 











Leitungsauskunft

BAUKONZEPT
NEUBRANDENBURG GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Michael Meißner
Gerstenstr. 9
17034 Neubrandenburg

HanseGas GmbH
 
Team Spornitz
Parchim Str. 2
19372 Spornitz
 
leitungsauskunft-mv@
hansegas.com
T 038726-839-4813
F 038726-839-4815
 
21.09.2020

Reg.-Nr.: 401621 (bei Rückfragen bitte angeben)

Baumaßnahme: Planung
Ort: Passow (lt.Lageplan)

Guten Tag,

gute Nachrichten: Im angefragten Bereich befinden sich keine Leitungen der
HanseGas GmbH.
Trotzdem ist es wichtig, dass Sie jederzeit mit unterirdischen Leitungen
rechnen, z.B. von anderen Versorgern.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben.

Freundliche Grüße

Team Spornitz 
Geschäftsführung:
Kirsten Fust
Dr. Joachim Kabs
Stefan Strobl

Sitz Quickborn
Amtsgericht Pinneberg
HR 12571 PI
St.-Nr. 28/297/25914 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig. 

HanseGas GmbH 
bei Störungen und Gasgerüchen

0385 - 58 975 075

Tag und Nacht besetzt

Leitungsauskunft - Reg.-Nr.: 401621 Seite 1/1



Leitungsanfrage 

Zweck der Leitungsanfrage *  Baumaßnahme  Planung

Fragen zur Maßnahme

Planung für Extern

Lokation der Maßnahme (Bitte Lageplan beifügen):

Ort / Gemeinde *

Straße von / bis *

Adressdaten des Anfragenden:

Pressarbeiten

Rammarbeiten

Spundungsarbeiten

Sprengarbeiten

Kampfmittelbergung

eine Außerbetriebnahme von 

Leitungen ist erforderlich:

Planung für HanseGas

Ansprechpartner bei HanseGas

Name der beauftragenden 

Firma:

voraussichtlicher  

Ausführungsbeginn: *

Beschreibung der 

Maßnahme *

E-Mailadresse *

Faxnummer *

Telefonnummer: *

Straße *

Ort / Gemeinde *

Ansprechpartner 

Firmenname *

Anfrage per E-Mail sendenFormular drucken



Bitte fügen Sie durch Klicken in das karierte Feld einen 

Lageplan hinzu (Formate jpg, gif, png, tif). 

Anlage 1



Bitte fügen Sie durch Klicken in das karierte Feld einen 

Lageplan hinzu  (Formate jpg, gif, png, tif). 

Anlage 2



Bitte fügen Sie durch Klicken in das karierte Feld einen 

Lageplan hinzu  (Formate jpg, gif, png, tif). 

Anlage 3
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Vorhabenbezogener B-Plan „Solarpark Passow“                 
hier: Stellungnahme der Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co. KG (RIN) zum Vorentwurf                                           

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie haben uns die Bauleitplanung zum im Betreff benannten Vorhaben zur Abgabe einer 
Stellungnahme für die weiteren Planungsschritte zugesandt, wofür wir uns bedanken. 
Das Plangebiet befindet sich an der durch uns im Auftrag des Streckeneigentümers (ENON 
GmbH & Co. KG, Pritzwalker Straße 8, 16949 Putlitz; die ENON ist unsere Muttergesellschaft) 
betriebenen Strecke 6935 Parchim – Karow (Meckl). Wir betreiben die Bahnstrecke als öffent-
liches Nichtbundeseigenes Eisenbahninfrastrukturunternehmen (NE-EIU), werden durch das 
Vorhaben in unseren Belangen berührt und sind daher als TöB bei Planung und Baugeneh-
migung zu beteiligen. 
Nach Sichtung der uns vorgelegten Unterlagen geben wir nachfolgende Hinweise für die weiteren 
Planungsstufen. 
 
- Lage des Plangebietes (Abschn. 1 Begründung) 
Aus unserer Sicht könnten Details der Grenzfestlegung zum B-Plan nochmals geprüft werden, 
da aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan hervorgeht, dass der 110 m-Abstand auf eine 
Schiene des Gleises bezogen wurde, wohingegen die gesetzliche Grundlage auf die „Bahn-
anlage“ abstellt, was aus unserer Sicht die Grenze des dem Bahnverkehr gewidmeten Bahn-
grundstückes meint. Bei Berücksichtigung dieser Festlegung können an bestimmten Stellen ggf. 
weitere Flächen gewonnen werden. 
- Bezeichnung der Bahnstrecke in den Unterlagen (u.a. Abschn. 4.1) 
Eine Bahnstrecke Malchow – Passow gibt es nicht; ähnlich wie Straßenbezeichnungen sind auch 
die Bahnstrecken systematisch nummeriert und sollten daher auch mit dieser Nummerierung in 
Plandokumenten aufgeführt werden. Das B-Plan-Gebiet berührt demnach die Strecke 6935 
Parchim – Karow (Meckl); konkret liegt das Plangebiet im Streckenabschnitt (zwischen den Bahn-
höfen) Lübz – Karow. 
- Auswirkungen der Planung auf den Tourismus (Abschn. 4.2) 
Auch wenn wir – genau wie der Investor – den Ausbau regenerativer Energien mittragen, dürfen 
wir darauf verweisen, dass die durch uns betriebene Strecke als Bestandteil der sog. „Mecklen-
burger Südbahn“ durchaus und nicht unerheblich touristische Aspekte in der Zusammensetzung 
der Nutzer bedient. Gerade der Abschnitt zwischen Parchim und Karow verläuft abseits von 
Hauptstraßen durch sehr naturbelassene Gebiete und war und ist bei Reisenden sehr beliebt 
durch die Ausblicke auf die Natur, die diese Strecke bietet. Durch eine massive Anordnung von 
Solarparks beiderseits von Streckenabschnitten wird dieser attraktive und harmonische Ausblick 
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stark getrübt; eine entsprechend kritische Würdigung halten wir für angemessen auch unter 
Berücksichtigung des Sachverhaltes, dass sich sowohl das Amt Lübz und auch der Landkreis 
LUP durchaus gern als touristische Gebiete ansehen. Und gerade die in diesem Sommer 
begonnenen Saisonverkehre auf der Südbahn stellen insbesondere auch auf die touristischen 
Reisendenpotentiale ab.   
- Zeitnahe/r Errichtung und Betrieb der Anlage (Abschn. 4.2 „FNP“) 
Aus gegebenen Anlässen weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Anlagenerrichtung kein 
baugenehmigungsfreies Verfahren zulässig ist, da Bahnbelange zu berücksichtigen sind. Da ein 
B-Plan keine bahnrechtlich relevanten Vorgaben machen kann, ist vor Ausführung des 
Vorhabens ein Baugenehmigungsverfahren notwendig, bei dem der Bauherr zu den durch uns 
wahrzunehmenden Bahnbelangen Einvernehmen herzustellen hat. Da Bahnanlagen und -betrieb 
durch das Vorhaben berührt werden, sind zudem auch unsere Genehmigungs- (Ministerium für 
Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, Referat Eisenbahn) und 
Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht M-V) zu beteiligen.  
- Ausführung von Rammarbeiten (Abschn. 5.2 „… bauliche Nutzung“) 
Da die Rammungen in Bahnnähe stattfinden und die Lagesicherheit der Gleise beeinträchtigt 
sein kann, wären Aussagen zur grundsätzlichen Baugrundeignung im Plangebiet hilfreich. Die 
Niederung bahnrechts im km 46,1 – ausgenommen von der Bebauung – könnte z.B. ein Hinweis 
auf eine „Störungszone“ mit geringer Tragfähigkeit sein, deren Eigenschaften bei Rammungen 
zu Auswirkungen auch auf das Bahngleis führen können. 
- Aufstellung von Blendgutachten (Abschn. 6) 
Bei der Länge des Bebauungsbereiches mit vorgegebener Anordnung der Modultische und unter 
Berücksichtigung des im Gebiet vorhandenen Gleisbogens wird eine Blendwirkung auf die Trieb-
fahrzeuge der Richtung Osten (Karow) fahrenden Züge wohl nicht ausgeschlossen werden 
können. Insbesondere sind Auswirkungen auf die, sich dem am westlichen Rand des Gebietes 
befindlichen Bahnübergang nähernden Verkehrsteilnehmern, die zwingend die Lichtzeichen 
erkennen müssen, zu begutachten. 
- Feuerwehrschließung für Zufahrten (Abschn. 7.5) 
Im Rahmen einer Zustimmung unsererseits zur beantragten privaten Zufahrtstraße werden wir 
die Nutzungsmöglichkeit als sog. „Rettungsweg“ bei Bahnbetriebsunfällen beauflagen; ein 
entsprechender Hinweis bereits im B-Plan wäre zielführend. 
- Baumfällungen/-anpflanzungen (Abschn. 10.) 
Bei allen bahnnahen Vegetationsarbeiten sind diese auf den Bahnbetrieb abzustellen: Fällungen 
(„Stieleiche in Bahngleisnähe“), bei denen Baumteile in den Gleisbereich fallen können, dürfen 
nur bei gesperrtem Gleis ausgeführt werden. Neupflanzungen sollten einen Mindestabstand von 
30 … 50 m (abhängig von Baumart) von der Bahngrenze aufweisen. 
 

Außerdem dürfen wir in Anlehnung an den Abschn. 9. Kosten darauf hinweisen, dass uns der mit 
der Prüfung der Planungsunterlagen bis zur Baugenehmigung sowie der während der Bauaus-
führung (bahntechnische Begleitung, Betriebsbehinderungen, Abnahmen usw.) entstehende Auf-
wand zu erstatten ist; Letzteren können wir nach Vorlage der konkreten Bauplanung abschätzen. 
   
Wir bitten um Kenntnisnahme und Berücksichtigung bei der weiteren Planung. 
Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co. KG 

 
Dipl.-Ing. Frank Brechler 
Eisenbahnbetriebsleiter / Planprüfer Bautechnik RIN 
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